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Fig. 789815).
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In Fig. 789315) ift die zweifeitige Abdeckung mit Dachpfannen dargef’tellt, welche ebenfalls in

Cement zu verlegen und im Firf’c mit Hohlfieinen einzudecken find.

Zu Mauerabdeckungen werden jetzt häufig befondere grofse Falzziegel verwendet.

Als Erfatz für Dachziegel find zur Ab-

deckung der Mauern auch befondere Dach- Fig. 790.

   

ziegel erfunden worden. Fig. 790 zeigt eine

    
amerikanifche Art7 welche den Firftf'teinen der
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Falzziegeldächer verwandt ift.

Grofse Schieferplatten eignen

fich fehr gut zur Abdeckung von

Mauern, beffer als das Zink, deffen

Verwendung ähnlich, wie bei den im

nächft folgenden Hefte (unter D) diefes >>Handbuches« zu befprechenden Gefimfen,

erfolgt. Erwähnt mag hier nur werden, dafs Zink in unmittelbarer Berührung mit

Backfteinmauerwerk mitunter rafch der Zerf’törung anheimfällt und daher von diefem

etwa durch Dachpappe getrennt werden follte““).

Schliefslich mag angeführt werden, dafs zur Abdeckung von Mauern fich auch der zlleg'fmer'fche

Dichtungsmörtel zu eignen fcheints‘7).

  

   

   

  

  

 

2) Schutz gegen Niederfchläge aus der Innenluft.

Wie fchon in Art. 376 (S. 442) befprochen wurde, fchlägt fich die Feuchtig-

keit der Innenluft an den Umfaffungswänden der Räume in Folge der Abkühlung

der erfieren nieder. Es kann dies durch guten Luftwechfel und durch Herftellung

folcher Wände, welche nur langfam abkühlen, vermieden werden. Letztere find mit

Hilfe von porigen Bauftoffen und durch Anordnung von ruhenden Luftfchichten zu

erzielen. Es werden daher diejenigen Mittel, welche zum Schutz der Wände aus

porigen Bauftoffen gegen Schlagregen benutzt werden und deren Luftdurchläffigkeit

nicht aufheben, zugleich günfiig für den vorliegenden Zweck fein. Werden die

W'ände aus dichten Stoffen hergeftellt, fo kann man ihnen geringere Wärme—

leitungsfähigkeit durch innere Bekleidung mit porigen Materialien oder durch Aus—

führung mit Hohlräumen oder durch Vorf’tellen von Bekleidungswänden mit

Zwifchenraum verleihen.

516! Vergl.: Deutfche Bauz. 1887, S. 344.

517) Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1882, 5. 33x.
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Ueberziehen der Wände mit wafferdichten Stoffen hat nur den Vortheil des

Schutzes gegen das Eindringen der Feuchtigkeit in diefelben; es kann aber das

Entf’cehen der letzteren nicht verhindern, fondern begünfizigt daffelbe, wenn die

Wände nicht als langfam abkühlende hergef’cellt wurden, da diefe dichten Ueber-

zugsftoffe in der Regel gute Wärmeleiter find.

Im Uebrigen if’c das in Art. 294 (S. 37I) über die Herl’cellung wärmeundurch-

läffiger Wände Gefagte zu vergleichen.

Sollen Hohlräume in den Mauern gegen rafche Abkühlung fchützend wirken,

fo dürfen fie nur ruhende Luftfchichten enthalten. Solche erhält man durch Ver-

wendung von Hohlfleinen und Ausführung von Hohlmauern. Die Hohlräume in den

letzteren dürfen aber nicht gleichzeitig den Zweck haben, als Schutz gegen das

Durchfchlagen der Feuchtigkeit zu dienen; denn wie fchon in Art. 26 (S. 40) aus-

geführt wurde, if’c es wünfchenswerth, diefelben mit der Aufsenluft zu verbinden,

um fie zu lüften, womit die Eigenfchaft der fchlechten Wärmeleitung verloren geht.

Andererfeits würde es unzweckmäfsig fein, die Hohlräume mit der Innenluft in

Verbindung zu fetzen, um fie zu wärmen. Es würde dadurch nur der Ort des

Feuchtigkeitsniederfchlages verlegt werden, nämlich an die äufsere kalte Wandung

des Hohlraumes.

Sollen daher Hohlmauern den Zweck, den Wärmeaustaufch zwifchen aufsen

und innen nur langfam zu vermitteln, erfüllen, fo müffen fie gegen das Eindringen

der äufseren Feuchtigkeit gefchützt und vollfländig gefehloffen fein, oder fie müffen

zwei Luftfchichten enthalten, von denen die äufsere gelüftet wird. Die Ausnutzung

des inneren Hohlraumes zur Lüftung der Innenräume ifl hierbei unbedenklich

(vergl. Art. 26, S. 42).

Für den vorliegenden Zweck fehr gebräuchlich ifi: die Anwendung von inneren

Bekleidungen mit die Wärme fchlecht leitenden Stoffen, und zwar ohne oder mit

Zwifchenraum. So Hi es durchaus zweckmäßig, aus natürlichen, dichten Steinen

hergeftellte Mauern auf der Innenfeite mit gewöhnlichen Backfteinen oder noch

beffer mit poröfen Backfteinen oder Hohlfteinen zu verkleiden. Das Gleiche

empfiehlt fich für 1/2 Stein Prark ausgemauerte Holz- oder Eifen-Fachwerkwände,

wenn der Raum oder die Mitteldies gef’tatten.

Noch wirkfamer ift die Herftellung von felbl’rändigen Bekleidungswänden,

welche durch einen Zwifchenraum von den Umfaffungswänden getrennt find, Der

Zwifchenraum kann hohl bleiben oder mit geeigneten Stoffen ausgefüllt werden

(vergl. Art. 294, S. 371). Zur Ausfüllung würde fich bei geringerem Preife am

beften Kiefelguhr eignen813), nicht nur als fchlechtef’rer Wärmeleiter, fondern auch,

weil daffelbe fehr grofse Waffermengen in unfchädlicher Weife aufzufpeichern ver-

mag und fie bei trockener Witterung allmählig wieder durch Verdunf’cung verliert.

Solche Bekleidungswände kann man als Brettverfchalung oder mit Korkfteinen,

Bimsfandfteinen, Gypsdielen, Rohrgewebe oder als Rabz'lz-Wände oder mit fonft

für diefen Zweck geeigneten Stoffen herl’tellen. Auch Manier-Wände werden hier-

für benutzt; doch fcheinen diefe als fehr gute Wärmeleiter für den vorliegenden

Zweck weniger paffend.

Vorgeftellte Wände aus den angeführten Stoffen werden, wie fpäter noch zu

befprechen ift, auch ausgeführt, um feuchte Umfaffungsmauern bef’cehender Gebäude

unfchädlich zu machen.

815) Ueber diefelbe fiehe: Art. 205 (S. 248).
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